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L37156 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Steiermark

L82000 Bauordnung

L82006 Bauordnung Steiermark

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ABGB §828;

ABGB §833;

BauG Stmk 1995 §41 Abs3;

BauRallg;

VVG §4;

1. ABGB § 828 heute

2. ABGB § 828 gültig ab 01.07.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2002

3. ABGB § 828 gültig von 01.01.1812 bis 30.06.2002

1. ABGB § 833 heute

2. ABGB § 833 gültig ab 01.01.1812

1. VVG § 4 heute

2. VVG § 4 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Der Umstand, dass eine Vollstreckung eines baupolizeilichen Auftrages im Falle von Miteigentum nur dann in Betracht

kommt, wenn sich der Beseitigungsauftrag an alle Miteigentümer richtet, bedeutet nicht, dass der Beseitigungsauftrag

auch in einem einheitlichen Bescheid gegen alle Miteigentümer erlassen werden müsse. Der Auftrag könne rechtens

auch an einzelne Miteigentümer ergehen, könne in diesem Fall aber nicht vollstreckt werden, eher er nicht gegenüber

allen Miteigentümern rechtskräftig ist (Hinweis E vom 24. April 1997, 95/06/0132, mwN).

Schlagworte

Baupolizei Baupolizeiliche Aufträge Baustrafrecht Kosten Konsenslosigkeit und Konsenswidrigkeit unbefugtes Bauen

BauRallg9/2 Baupolizei Vollstreckung Kosten BauRallg10
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